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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Moser, Freundinnen und Freunde haben am 
31. August 2017 unter der Nr. 14027/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 
betreffend „Missstände beim Grundwehrdienst – wer bildet unsere RekrutInnen aus?“ 
gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 bis 3: 

Das auf Soldaten anzuwendende Heeresdisziplinargesetz 2014 (HDG 2014) normiert mit 
dem Kommandantenverfahren und dem Kommissionsverfahren zwei Verfahrensarten. Die 
anzuwendende Verfahrensart richtet sich einerseits nach der Person des Beschuldigten 
(Personen im Präsenz- oder Ausbildungsdienst, Soldaten im Dienstverhältnis bzw. Berufs-
soldaten des Ruhestandes), anderseits nach Art und Höhe der voraussichtlich zu verhängen-
den Strafe (Ausgangsverbot, Geldbuße, Geldstrafe, Entlassung). Über rechtskräftige 
Disziplinarentscheidungen ist ein „Führungsblatt“ anzulegen. Die im Kommandantenver-
fahren durch Einheitskommandanten oder Disziplinarvorgesetzte eingeleiteten Disziplinar-
verfahren werden nicht zentral erfasst. Darüber hinaus enthält das HDG 2014 keinen 
Tatbestandskatalog, sondern nennt nur den allgemeinen Begriff der „Pflichtverletzung“, 
sodass weder aus der Tatsache der Bestrafung an sich, noch aus der verhängten Strafe 
unmittelbar das bestrafte Verhalten erkennbar ist.  

Über das Kommandantenverfahren nach HDG 2014 liegen die Führungsblätter, die auch 
nur einen verkürzt erfassten Sachverhalt enthalten, ein bis maximal drei Jahre auf. Aus den 
vorstehend dargelegten Gründen ersuche ich um Verständnis, dass eine detaillierte 
Auswertung im Sinne der Fragestellung für Kommandantenverfahren nicht möglich ist. 
Eine statistische Auswertung von Disziplinarverfahren für den in der Anfrage angeführten 
Zeitraum von zehn Jahren konnte daher nur zu jenen Sachverhalten erfolgen, die bei der 
Disziplinarkommission für Soldaten beim Bundesministerium für Landesverteidigung und 
Sport zur Anzeige gebracht wurden: 
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Von 2007 bis 2016 waren 20 Vorfälle im Zusammenhang mit der Ausbildung Gegenstand 
von Verfahren vor der Disziplinarkommission für Soldaten. Von diesen 20 Fällen wurden 
drei Verfahren eingestellt. In den anderen Fällen wurden drei Entlassungen bzw. hohe 
Geldstrafen ausgesprochen. 15 Personen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt; 
davon wurden zwei Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt, in 13 Fällen ergingen 
Gerichtsurteile. Zwei Personen wurden nach § 35 Militärstrafgesetz („Entwürdigende 
Behandlung“) verurteilt. 

Im Übrigen darf eine Pflichtverletzung gemäß § 78 HDG 2014, soweit gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist, zu keinen über die Disziplinarstrafe hinausgehenden wehr- oder 
dienstrechtlichen Nachteilen führen. 

Mag. Hans Peter DOSKOZIL 
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